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Technische Universität Dresden 
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus 
 
 
 

Studienordnung für den weiterbildenden Master-Studiengang 
Gesundheitswissenschaften/Public Health 

 
Vom 27.04.2014 

 
 
Aufgrund von § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), geändert durch Artikel 24 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1086), erlässt die Technische Universität 
Dresden die nachfolgende Studienordnung als Satzung. 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsgeset-
zes und der Prüfungsordnung Ziel, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Studiums für den weiter-
bildenden Master-Studiengang Gesundheitswissenschaften/Public Health an der Techni-
schen Universität Dresden. 
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

 
(1) Die Studierenden verfügen nach Abschluss des Studiums über ein breites Wissen über 
Strukturen und Aufgaben von Gesundheits- und Sozialdiensten, über wissenschaftliche 
Grundlagen der Krankheitsverhütung und Gesundheitsförderung. Sie sind in der Lage, Prob-
leme der öffentlichen Gesundheit wissenschaftlich zu analysieren und fundierte Lösungs-
vorschläge zu erarbeiten. Die Studierenden können biometrische und epidemiologische Me-
thoden anwenden und weisen fundierte praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der evi-
denzbasierten Medizin auf. 
 
(2) Die Absolventen sind durch das Wissen um die theoretischen Grundlagen und aufgrund 
der erworbenen praktischen Fähigkeiten dazu befähigt, in Forschung, Management, Admi-
nistration und Wirtschaft eine Tätigkeit auf den Gebieten der Gesundheitswissenschaf-
ten/Public Health und Bevölkerungsmedizin auszuüben. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist ein erster in Deutschland anerkannter 
berufsqualifizierender Hochschulabschluss oder ein Abschluss einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Berufsakademie in Gesundheitswissenschaften/Public Health oder in ei-
nem Studiengang mit gleicher fachlicher Ausrichtung. 
 
(2) Des Weiteren muss eine mindestens einjährige Berufstätigkeit auf dem Gebiet Gesund-
heitswissenschaften/Public Health nachgewiesen werden. 
 
 

§ 4 
Studienbeginn und Studiendauer 

 
(1) Das Studium kann in den geraden Kalenderjahren jeweils zum Wintersemester aufge-
nommen werden. 
 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. 
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§ 5 
Lehr- und Lernformen 

 
(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. In den einzelnen Modulen werden die Lehrinhalte 
durch Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika, Tutorien und das Selbststudium vermit-
telt, gefestigt und vertieft. 
 
(2) In Vorlesungen wird in die Stoffgebiete der Module eingeführt und der Studierende erhält 
eine Orientierung für die weitere Wissensaneignung und Erarbeitung. Übungen dienen der 
Vertiefung des vermittelten Wissens mit einem Schwerpunkt auf Methoden. Seminare er-
möglichen dem Studierenden sich unter Anleitung selbst mit einem ausgewählten Thema zu 
beschäftigen, dieses darzustellen und zu bewerten. Das schließt eigenständige Literatur-
recherchen, die schriftliche Ausarbeitung sowie die Präsentation und Diskussion der Ergeb-
nisse in der Seminargruppe ein. Praktika dienen der Anwendung des vermittelten Lehrstof-
fes sowie dem Erwerb von praktischen Fertigkeiten in potenziellen Berufsfeldern. In Tuto-
rien werden Studierende bei der Bearbeitung gestellter Aufgaben unterstützt. 
 
 

§ 6 
Aufbau und Ablauf des Studiums 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Das Lehrangebot ist auf drei Semester verteilt. Das 
vierte Semester ist für das Anfertigen der Master-Arbeit und die Durchführung des Kolloqui-
ums vorgesehen. 
 
(2) Das Studium umfasst 11 Pflichtmodule und 3 Wahlpflichtmodule, die eine Schwer-
punksetzung nach Wahl des Studierenden ermöglichen. Die Wahl ist verbindlich und kann nur 
einmal revidiert werden. 
 
(3) Inhalte und Qualifikationsziele, umfasste Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen, Ver-
wendbarkeit, Häufigkeit, Arbeitsaufwand sowie Dauer der einzelnen Module sind den Mo-
dulbeschreibungen (Anlage 1) zu entnehmen. 
 
(4) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. 
 
(5) Die sachgerechte Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester, deren Beachtung 
den Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit ermöglicht, ebenso Art und Umfang 
der jeweils umfassten Lehrveranstaltungen sowie Anzahl und Regelzeitpunkt der erforderli-
chen Studien- und Prüfungsleistungen sind dem beigefügten Studienablaufplan (Anlage 2) zu 
entnehmen. 
 
(6) Das Angebot an Wahlpflichtmodulen sowie der Studienablaufplan können auf Vorschlag 
der Studienkommission durch den Fakultätsrat geändert werden. Das aktuelle Angebot an 
Wahlpflichtmodulen ist zu Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt zu machen. Der geänder-
te Studienablaufplan gilt für die Studierenden, denen er zu Studienbeginn fakultätsüblich 
bekannt gegeben wird. Über Ausnahmen zu Satz 3 entscheidet auf Antrag der Prüfungsaus-
schuss. 
 
(7) Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt durch Einschreibung vor Beginn des jeweiligen 
Semesters. Die Form und die Fristen werden rechtzeitig fakultätsüblich bekannt gegeben. 
Wenn sich weniger als 5 Studierende für ein Wahlpflichtmodul einschreiben, liegt es im Er-
messen des verantwortlichen Hochschullehrers im Einvernehmen mit der Studienkommis-
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sion zu entscheiden, ob das Modul durchgeführt wird. Bei Nichtdurchführung haben sich die 
Studierenden in einer Frist von zwei Wochen für ein anderes Wahlpflichtmodul zu entschei-
den. 
 
 

§ 7 
Inhalte des Studiums 

 
(1) Der Master-Studiengang Gesundheitswissenschaften/Public Health ist forschungsorien-
tiert. 
 
(2) Der Master-Studiengang Gesundheitswissenschaften/Public Health befasst sich mit den 
Bedingungen für Gesundheit und mit den Ursachen von Krankheit, den Wechselwirkungen 
zwischen Menschen und ihren natürlichen, technischen und sozialen Umwelten, der Ge-
sundheitsförderung und Krankheitsbewältigung, den Leistungen des Gesundheitssystems 
und den Möglichkeiten, dieses politisch zu steuern sowie der Evaluation und der Qualitäts-
kontrolle dieses Systems. 
 
 

§ 8 
Leistungspunkte 

 
(1) ECTS-Leistungspunkte dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studie-
renden sowie ihren individuellen Studienfortschritt. Ein Leistungspunkt entspricht einer Ar-
beitsbelastung von 30 Stunden. In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte 
vergeben, d. h. 30 pro Semester. Der gesamte Arbeitsaufwand für das Studium entspricht 
120 Leistungspunkten und umfasst die nach Art und Umfang in den Modulbeschreibungen 
(Anlage 1) bezeichneten Lehr- und Lernformen, die Studien- und Prüfungsleistungen sowie 
die Master-Arbeit und das Kolloquium. 
 
(2) In den Modulbeschreibungen (Anlage 1) ist angegeben, wie viele Leistungspunkte durch 
ein Modul jeweils erworben werden können. Leistungspunkte werden erworben, wenn die 
Modulprüfung bestanden wurde. § 28 der Prüfungsordnung bleibt davon unberührt. 
 
 

§ 9 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der TU Dres-
den und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, Einschreibemodalitäten und 
allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbegleitende fachliche Beratung ob-
liegt der Studienberatung der Medizinischen Fakultät. Diese fachliche Studienberatung un-
terstützt die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung. 
 
(2) Zu Beginn des dritten Semesters hat jeder Studierende, der bis zu diesem Zeitpunkt noch 
keinen Leistungsnachweis erbracht hat, an einer fachlichen Studienberatung teilzunehmen. 
 
 



 5

§ 10 
Anpassung von Modulbeschreibungen 

 
(1) Zur Anpassung an geänderte Bedingungen können die Modulbeschreibungen im Rahmen 
einer optimalen Studienorganisation mit Ausnahme der Felder „Modulname“, „Inhalte und 
Qualifikationsziele“, „Lehr- und Lernformen“, „Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten“ sowie „Leistungspunkte und Noten“ in einem vereinfachten Verfahren ge-
ändert werden. 
 
(2) Im vereinfachten Verfahren beschließt der Fakultätsrat die Änderung der Modulbeschrei-
bung auf Vorschlag der Studienkommission. Die Änderungen sind fakultätsüblich zu veröf-
fentlichen. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 01.10. 2010 in Kraft und wird in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
(2) Sie gilt für alle ab dem Wintersemester 2010/2011 im Master-Studiengang Gesundheits-
wissenschaften/Public Health immatrikulierten Studierenden. 
 
(3) Für die vor dem Wintersemester 2010/2011 immatrikulierten Studierenden gilt die Studi-
enordnung für den Magister-Studiengang Gesundheitswissenschaften/Public Health an der 
Technischen Universität vom 23.11.1994. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Fakultätsratsbeschlusses der Medizinischen Fakultät vom 
25.08.2010 und der Genehmigung des Rektorates vom 04.09.2012. 
 
Dresden, den 27.04.2014 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 


